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Beschluss:

1. Das Sozialreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der positiven Beschlussfassung 

über die Umwidmung von 10 VZÄ, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel im 

Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

2. Sachkosten Sozialbürgerhäuser

Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2019 dauerhaft erforderlichen 

zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die laufenden Arbeitsplatzkosten im Rahmen 

der Haushaltsplanaufstellung 2019 in Höhe von 8.000 Euro zusätzlich anzumelden 

(Finanzposition 4001.650.0000.3)

Das Sozialreferat wird beauftragt, die im Jahr 2019 einmalig erforderlichen 

zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung der Arbeitsplätze im 

Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 in Höhe von 23.700 Euro zusätzlich 

anzumelden 

(Finanzposition 4001.935.9330.0).

3. Dieser Beschlusses unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


